
Entscheid des Finanzdepartementes vom 28. Dezember 2007 

2.1. Aus welchen Gründen auch immer zerstritten sich die in der ersten Hälfte der Pachtperio-
de 2000-2008 das Revier ____ bejagenden Pächter. Drei davon traten aus der Jagdgesellschaft 
aus. Mit Kopien der Austrittsschreiben wurde auch das Amt für Jagd und Fischerei bedient. 
Zudem erhielt es von Drittpersonen erstellte "Papiere" oder "Papiere" mit Ausführungen, über 
von Drittpersonen festgestellte Sachverhalte, die diese bezeugen würden, zugespielt. Gegens-
tand aller dieser Schreiben war, dass die Jagdgesellschaft die Jagd schlecht und jagdrechts-
widrig ausübe. Das Finanzdepartement eröffnete daraufhin gegen die verbliebenen Pächter ein 
Verfahren zur Abklärung von Sachverhalten, die ggf. zum Ausschluss einzelner Jäger von der 
Jagdberechtigung oder sogar zur Auflösung des Pachtverhältnisses Anlass hätten führen kön-
nen. Dabei wurden die Pächter einvernommen, Dritte befragt und die Wildsituation im Revier 
genauer untersucht. Ausser einem Sachverhalt, der zur Verzeigung wegen Wildern-lassens 
von Hunden führte (Art. 18 Abs. 1 Bst. d JSG), konnte nichts rechtsgenüglich erstellt werden, 
was einen Ausschluss von der Jagdberechtigung eines Pächters (Art. 38 JG) oder gar die Auf-
lösung des Pachtverhältnisses (Art. 14 JG) gerechtfertigt hätte. Hingegen ergab sich eine – im 
Vergleich zu den Nachbarrevieren und dem Schongebiet – 

"Anomalie" im Gamsbestand des Reviers. Auch diese liess sich aber nicht auf ein Fehlverhal-
ten der damaligen Pächter zurückführen. Zur Klärung der unerklärlichen Gamssituation er-
liess das Departement eine Verfügung, mit welcher die Pächter angewiesen wurden (ver-
kürzt), zusammen mit dem Wildhüter jährliche Erhebungen durchzuführen und Abschüsse 
und Fallwild diesem gemäss Absprache vorzuzeigen (nachfolgend als Entscheid 2004 be-
zeichnet). Die Pächter haben diese Verfügung, ohne ein Rechtsmittel dagegen einzureichen, 
akzeptiert. Die Rekurrenten haben mehrfach die Einsicht in die Akten dieses mit rechtskräfti-
gem Entscheid abgeschlossenen Verfahrens anbegehrt, die Verfahrensleitung mehrfach den 
Aktenbeizug verweigert. Er hat ihnen aber den Entscheidinhalt bekannt gegeben sowie die 
PC-Vorlage (anonymisiert) zugestellt. 

Die Einsicht in Akten eines abgeschlossenen Verfahrens ist nicht mit der Einsicht in Akten 
eines laufenden Verfahrens zu verwechseln. Letztere richtet sich nach Art. 16 VRP, erstere 
nach Art. 9 des Staatsverwaltungsgesetzes (sGS 140.1, abgekürzt StVG, in Verb. mit Art. 2 
Abs. 1 Bst. a e contrario Datenschutzverordnung, sGS 142.11, abgekürzt DV). Dass Parteien, 
die gegeneinander eine Streitsache führen, aber auch Personen, die zu dieser Streitsache 
(zweckdienliche) Angaben machen, davon ausgehen müssen, keinen oder zumindest nur be-
schränkten Geheimhaltungsschutz vor Kenntnisnahme ihrer Aussagen durch die Verfahrens-
beteiligten beanspruchen zu können, ist offensichtlich. Personen aber, die Angaben in einem 
(abgeschlossen) Verfahren gemacht haben, müssen keineswegs damit rechnen, dass diese 
Drittpersonen bekannt gemacht werden. 

Art. 9 StVG lässt die Datenbekanntgabe (von "Personendaten") an Drittpersonen bei "schutz-
würdigem privatem Interesse" zu. Auskunft und Einsicht werden eingeschränkt oder verwei-
gert, soweit öffentliche oder schutzwürdige private Interessen überwiegen (Art. 10 Abs. 2 
StVG). 

Die Rekurrenten beantragen den Aktenbeizug, weil sie glauben, damit den Beweis darüber 
führen zu können, die rekursgegnerische Bewerbergruppe erfülle die Vergabevoraussetzung 
nach Art. 10 Abs. 1 lit. a JG nicht oder -zumindest aber - diese sei die zur Jagd im zu verge-
benden Revier viel schlechter geeignete Jägergruppe. 



Die Jagdausübung 2000-2004 – sei sie nun gut oder schlecht gewesen – ist von den damals 
jagenden Pächtern zu verantworten, von denen ja bereits eine erhebliche Zahl (3) anfangs 
2004 aus der Jagdgesellschaft ausgetreten ist. Inwieweit jagdliches Fehlverhalten aus diesem 
Zeitraum einfach so auf die rekurrentischen Bewerbergruppe, die in ihrer jetzigen Zu-
sammensetzung im Vergleich zu derjenigen der bis 2004 jagenden Pächter wesentlich verän-
dert ist, übertragen werden darf, legen die Rekurrenten nicht dar. Schon daraus ist zu schlies-
sen, dass sie den Beizug dieser Akten nur dazu beantragen, um über ihnen nicht oder nicht 
genau bekannte Sachverhalte mehr erfahren zu können. Ihr Begehren ist ein blosser sogen. 
"Suchbeweis". Die Rekurrenten erhoffen, aus diesen Akten Sachverhalte zu erfahren, um dar-
auf ihre Behauptung auf ungenügende oder weniger genügende "jagdliche Eignung" der Re-
kursgegner abzustützen. Dabei gehen sie – worauf nachfolgend noch genauer einzugehen sein 
wird – von einem falschen Verständnis des Begriffs der "jagdlichen Eignung" aus. Diese als 
solche ist nämlich mit der gegebenen Jagdberechtigung des einzelnen im Kanton St.Gallen 
jagdberechtigten Jägers erstellt. Das abgeschlossene Verfahren hat aber gerade nicht zu einem 
Ausschluss von der Jagdberechtigung geführt (noch zur Auflösung der Pacht). Dabei dürfen 
die Rekurrenten davon ausgehen, dass aus jener Zeit stammende Festhaltungen, wie bspw. die 
Erklärung des früheren Präsidenten _________, dem Finanzdepartement durchaus bekannt 
waren, falls relevant, berücksichtigt wurden, aber trotzdem eben nicht zu einem anderen Re-
sultat (als dem vorstehend erwähnten Verfügungserlass) geführt haben. In der Vergangenheit 
liegende Sachverhalte erneut vortragen zu wollen, die trotz eingehender Untersuchung keine 
jagdrechtlichen Folgen gegenüber den damaligen Pächtern zeitigten, ist für das in die Zukunft 
ausgerichtete Vergabeverfahren (Pachtperiode 2008-2016) mit einer in weiten Teilen anders 
zusammengesetzten Bewerbergruppe irrelevant. Sie wären es auch, wenn ein Bewerber da-
mals ausgeschlossen worden wäre, heute aber die Jagdberechtigung wieder inne hat. 

Personen, die in einem Verfahren Aussagen machen, verdienen Schutz in ihrem Vertrauen 
darauf, dass ihre Angaben vertraulich behandelt und nicht Drittpersonen bekannt gegeben 
werden. Die auf Angaben von Personen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe angewiese-
nen Behörden, insbesondere diejenigen, die der Untersuchungsmaxime unterstehen, sind dar-
auf angewiesen korrekte und wahre Angaben zu erhalten. Dies wäre bedeutend weniger si-
chergestellt, wenn die befragten Personen nicht auf die der Geheimhaltung ihrer Angaben 
gegenüber Drittpersonen Vertrauen dürften. Es besteht daher ein erhebliches privates Interes-
se befragter Personen und ebenfalls ein sehr gewichtiges öffentliches Interesse an der Ge-
heimhaltung solcher Angaben, welche das private Interesse der Rekurrenten vorliegend klar 
überwiegen (Art. 10 Abs. 2 StVG in Verb. mit Art. 17 Bst. f DV). Zudem gilt für das Rekurs-
verfahren die Untersuchungsmaxime (Art. 12 Abs. 1 VRP), welche der Behörde die Abklä-
rung entscheidrelevanter Sachverhalte und die Beweiserhebung von Amtes wegen auferlegt. 
Es ist (vorbehältlich Art. 12 Abs. 2 VRP) also keineswegs notwendig für eine Partei, alle 
Sachverhalte und Beweismittel selber geltend zu machen. Die anwaltlich vertretenen Rekur-
renten hätten aber, wären ihnen denn konkret Sachverhalte in etwa bekannt, deren Abklärung 
mit anderen Beweismitteln, wie bspw. durch Zeugeneinvernahme, zum Beweis verstellen 
können. Indem sie das nicht getan haben, zeigen sie selber auf, dass ihr Begehren auf Einsicht 
in die Akten des abgeschlossenen Verfahrens lediglich dazu dienen soll, ihnen nicht oder 
nicht genauer bekannte Sachverhalte zu erstellen und insbesondere blosse Vermutungen zu 
erhärten (oder eben nicht). Für einen blossen "Suchbeweis", wie ihn die Rekurrenten mit ih-
rem Akteneinsichtsbegehren führen wollen, besteht aber von vornherein kein schutzwürdiges 
Interesse im Sinne von Art. 9 StVG.  

Die Einsicht in die Akten des gegen die Mitglieder der Jagdgesellschaft _______ 2004 ge-
führten Verfahrens ist den Rekurrenten von der Verfahrensleitung zu Recht verweigert wor-
den. 



(Soweit der rekurrentische Rechtsvertreter geltend macht, die einen Rekurrenten betreffenden 
Kopien von Dokumenten über dessen jagdstrafrechtlichen Verurteilungen seien aus dem 
Recht zu weisen, gilt: Was der Öffentlichkeit durch Zeitungsartikel bekannt gemacht wurde, 
bleibt öffentlich bekannt. Woher die Rekursgegner eine Kopie des Strafbescheids erhalten 
haben, ist nicht bekannt, beweist aber als solches nicht, dass sie rechtswidrig beschafft wurde. 
Im Übrigen ist das Begehren obsolet, da einerseits das Departement so oder so davon weiss, 
vor allem aber weil - wie nachfolgend dargelegt wird – auf die jagdstrafrechtliche Vergan-
genheit dieses Rekurrenten beim Entscheid nichts ankommt.) 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


